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E1.41. Integration 91466

 Integrationsvereinbarung  
 Beantwortung Interpellation 

Pius Meier, Mitglied des Gemeinderates, und 6 Mitunterzeichnende haben am 14. Mai 2009 folgende 
Interpellation eingereicht: 

Das neue Ausländergesetz, das am 1. Januar 2008 in Kraft getreten ist, misst der Integration der 
Ausländerinnen und Ausländer grosses Gewicht bei. So ist unter anderem vorgesehen, dass die 
Erteilung einer Aufenthalts- oder Kurzaufenthaltsbewilligung mit der Bedingung verbunden werden 
kann, dass ein Sprach- oder Integrationskurs besucht wird. Diese Verpflichtung kann in einer 
Integrationsvereinbarung festgelegt werden.  

Mit der Integrationsvereinbarung soll insbesondere das Erlernen der am Wohnort gesprochenen 
Landessprache gefördert, sowie Kenntnisse über die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Werte und 
Normen und das Rechtssystem in der Schweiz erworben werden. 

Bei der Beantwortung der Fragen soll die Situation und Anwendung in Dietikon im Vordergrund 
stehen. Die gesetzlichen Rahmenbedingungen und Empfehlungen des Bundes können im Internet 
nachgelesen werden. Diese habe ich zum klareren Verständnis der Fragen mit angehängt. 

Fragen 

Mit wie vielen Dietiker Ausländerinnen und Ausländern wurde eine solche Integrationsvereinbarung 
abgeschlossen? 

Welche Ziele wurden darin konkret definiert? 

Welche weiteren Aktionen sind in dieser Richtung geplant? 

Welche der bestehenden Integrationsangebote werden dabei fokussiert? 

Welche weiteren Angebote sollten diesbezüglich angepasst oder ausgebaut werden? 

Begründung: 

Eine solche Vereinbarung ist vor allem eine Aufforderung an die Ausländer, sich aktiv um eine 
Integration zu bemühen. Sind seine Bemühungen nicht sichtbar, hat der Betroffene mit 
Konsequenzen bezüglich seiner Aufenthaltsbewilligung zu rechnen. 

Natürlich können solche Forderungen nur gestellt werden, wenn auch ein genügendes Angebot be-
steht, das die Ausländer im Erlernen der Sprache unterstützt und ihnen die Sitten und Bräuche näher 
bringt. Mit einer solchen Vereinbarung hat es jeder Betroffene selbst in der Hand, ob er sich be-
mühen und damit seine Situation stabilisieren oder verbessern will oder eben nicht. 

Anmerkung zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen und Empfehlungen des Bundes 

Artikel 54 des neuen Ausländergesetzes (AuG), welcher das neue Instrument vorsieht, ist eine Kann-
Bestimmung. Demnach steht es den Kantonen frei, ob sie von dieser Möglichkeit Gebrauch machen 
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oder nicht. Der Kanton Zürich startet ab Januar 2008 einen Pilotversuch mit Integrationsverein-
barungen. Die neue Bestimmung findet keine Anwendung auf ausländische Personen, welche einen 
Rechtsanspruch auf den Aufenthalt in der Schweiz haben. Dazu gehören namentlich Personen aus 
dem EU/EFTA-Raum oder ausländische Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizer. 
Ebenso kann die Bedingung des Kursbesuches nicht bei Niedergelassenen verfügt werden.  

Der Bund empfiehlt den Kantonen, das neue Instrument der Integrationsvereinbarung namentlich bei 
Personen aus Drittstaaten im Familiennachzug anzuwenden. Diese Gruppe macht mehr als die 
Hälfte aller Neuzuzüge aus Drittstaaten aus. Wie im Integrationsbericht 2006 des BFM festgestellt 
worden ist, bestehen bei einem Teil dieser nachgezogenen Jugendlichen und Ehepartner erhöhte 
Risiken eines schwierigen Integrationsverlaufs, welchen durch rasche Massnahmen zu begegnen ist. 

Eine weitere Zielgruppe bilden Migrantinnen und Migranten, die bereits ansässig sind, die durch ihr 
Verhalten oder aufgrund anderer Umstände riskieren, ihr Aufenthaltsrecht zu verlieren. Schliesslich 
betreffen die Empfehlungen auch ausländischen Personen, welche zur Ausübung einer Lehrtätigkeit 
im Bereich des heimatlichen Sprach- und Kulturunterrichts oder als religiöse Betreuungspersonen in 
die Schweiz einreisen wollen. Wichtig sind in jedem Fall eine sorgfältige Prüfung der Gesamt-
umstände sowie eine Abschätzung der individuellen Möglichkeiten und Massnahmen. 

In der Integrationsvereinbarung wird gestützt auf die Sprachkenntnisse und die individuellen 
Lebensumstände der jeweiligen Person aufgezeigt, welche Anforderungen an sie gestellt werden 
und wie sie diese erfüllen kann. Anschliessend erfolgt eine Zuweisung an einen geeigneten Sprach- 
oder Integrationskurs. So kommen die Integrationsmassnahmen früher und systematischer als bis-
her zur Anwendung. Im Sinne eines Anreizes können die Kantone gut integrierten Ausländerinnen 
und Ausländern die Niederlassungsbewilligung vorzeitig, d. h. schon nach fünf Jahren Aufenthalt, 
erteilen. 

Das Bundesamt für Migration hat unter Berücksichtigung der Erfahrungen und Vorschläge von Ver-
tretern der Vereinigung der kantonalen Migrationsbehörden, der Konferenz der kantonalen 
Integrationsdelegierten und des Verbandes schweizerischer Arbeitsämter Empfehlungen erarbeitet. 
Diese sollen den Kantonen die Umsetzung der gesetzlichen Bestimmung erleichtern und den Ab-
schluss von Integrationsvereinbarungen fördern. 

Mitunterzeichnende: 

Max Wiederkehr Gabriele Olivieri Cécile Mounoud 
René Bizzozero Josef Wiederkehr André Arnet 

 
 

Die Interpellation wird wie folgt beantwortet: 

Allgemeine Bemerkungen 

Die Idee der Integrationsvereinbarungen stammt von der Kantonalen Fachstelle für Integrations-
fragen. Sie bezwecken eine Verknüpfung des Aufenthaltsstatus mit dem Grad der Integration. Diese 
Absicht verfolgt auch das neue Ausländergesetz, indem unter anderem vorgesehen ist, dass die 
Erteilung einer Aufenthalts- oder Kurzaufenthaltsbewilligung mit der Bedingung verbunden werden 
kann, dass ein Sprach- oder Integrationskurs besucht wird. Auf kantonaler Ebene ist die Aus-
arbeitung eines Integrationsgesetzes aufgrund zweier politischer Vorstösse in Diskussion. 

Die Integrationsbeauftragte hat die Gemeinden im Kanton eingeladen, am Versuch "Integrationsver-
einbarungen" teilzunehmen. Die Stadt Dietikon hat sich zur Verfügung gestellt und die Sozialab-
teilung beauftragt, mit geeigneten Personen Integrationsvereinbarungen abzuschliessen.  
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Sozialhilfeempfangende der Stadt Dietikon nehmen rege an Deutschkursen innerhalb eines Arbeits-
integrationsprogramms teil. Zu einem Kursbesuch können betroffene Klientinnen und Klienten von 
der Sozialberatung verpflichtet werden. Verweigern sie sich, hat die Sozialberatung die Möglichkeit, 
das Budget der Betroffenen entsprechend zu kürzen. Einzig bei Klientinnen und Klienten, welche 
sich allen Massnahmen der Sozialberatung widersetzen, kann der Zwang zum Abschluss einer 
Integrationsvereinbarung als weiteres Druckmittel benützt werden. 

Im Laufe des Versuchs zeigte sich, dass Sozialhilfeempfangende nicht in erster Linie zur anvisierten 
Zielgruppe gehören, da es für sie bereits diverse Angebote im Bereich Deutschkurse gibt. In anderen 
Gemeinden, wie beispielsweise in Winterthur, ist die Einwohnerkontrolle zur Abklärung und Triage 
von möglichen Personen zuständig, bei denen eine Integrationsvereinbarung in Frage kommt. Diese 
werden an die zuständige Integrationsfachstelle verwiesen, die dann für die Umsetzung verantwort-
lich ist. 

Die einzelnen Fragen werden wie folgt beantwortet: 

Mit wie vielen Dietiker Ausländerinnen und Ausländern wurde eine solche Integrationsvereinbarung 
abgeschlossen? 

Von der Sozialberatung Dietikon wurden fünf Personen beim Projekt "Integrationsvereinbarung" an-
gemeldet. Mit zwei Personen wurde eine Integrationsvereinbarung abgeschlossen. 

Welche Ziele wurden darin konkret definiert? 

Die Fachperson bei der Kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen führte ein bis zwei Gespräche 
mit den betroffenen Personen. Darauf wurde eine Massnahme definiert und in der Integrationsver-
einbarung festgehalten. In den Fällen, bei denen eine Rückmeldung gegeben wurde, wurden der 
Besuch eines Deutschkurses und der Besuch eines Arbeitsintegrationsprogramms vorgeschlagen. 
Ein konkretes Ziel ist das Absolvieren eines Deutschdiploms innerhalb einer festgelegten Zeit.  

Die von der Kantonalen Fachstelle für Integrationsfragen vorgeschlagenen Massnahmen unter-
scheiden sich im Übrigen nicht von denjenigen, welche die Sozialberatung mit den Klientinnen und 
Klienten ebenfalls durchführt. 

Welche weiteren Aktionen sind in dieser Richtung geplant? 

Es sind keine weiteren Aktionen geplant. 

Welche der bestehenden Integrationsangebote werden dabei fokussiert? 

Fokussiert werden Integrationsangebote der Bereiche Deutschkurse und Elternbildung. 

Welche weiteren Angebote sollten diesbezüglich angepasst oder ausgebaut werden? 

In der Stadt Dietikon besteht bereits ein grosses Angebot an Sprachkursen mit differenzierten 
Schwierigkeitsgraden. Das Angebot soll aufrechterhalten und auf die Nachfrage abgestimmt werden. 
Zudem ist ein Alphabetisierungskurs für diesen Herbst bewilligt worden. Die in den letzten Jahren 
angebotenen Begrüssungs- und Informationsveranstaltungen für Personen mit Migrationshintergrund 
erfuhren trotz intensiver Werbung eine sehr bescheidene Beteiligung. 
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Der Stadtrat beschliesst: 

Die Interpellation von Pius Meier und 6 Mitunterzeichnenden wird im Sinne der Erwägungen be-
antwortet. 

Mitteilung durch Protokollauszug an: 
- Alle Mitglieder des Gemeinderates; 
- Büro Gemeinderat; 
- Leiterin Sozialabteilung; 
- Leiterin Sozialberatung; 
- Sozialvorstand. 

NAMENS DES STADTRATES  

Jean-Pierre Balbiani Dr. Karin Hauser 
Vizepräsident Stadtschreiberin 

KH/GZ1005interpellation-integration.doc 

versandt am: 


